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RS VwGH Erkenntnis 1986/09/16
86/14/0114

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1986

Rechtssatz

Aufwendungen eines Mitgliedes des Betriebsrates für einen diese Funktion betre1enden Lehrgang sind keine

Werbungskosten im Zusammenhang mit den Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit des Betreffenden.

Im RIS seit

16.09.1986

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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